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KREISJUGENDRING Rhein-Neckar e.V.  Bellenstraße 24   68163 Mannheim 

 
 

Datenschutzordnung 
des Kreisjugendrings Rhein-Neckar e.V. 

 
§ 1 Regelungsbereich  

Diese Datenschutzordnung regelt die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) im Kreisjugendring Rhein-Neckar e.V. Im Hinblick auf die 
verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die 
Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

§ 2 Rechtsgrundlage 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen und folgender Rechtsgrundla-
gen gemäß Artikel 6 Abs. 1 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung: 

– Einwilligung 

– rechtliche Verpflichtungen 

– Zur Wahrung eines berechtigten Interesses.  

 
§ 3 Erstellen und aktualisieren des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten 
 
Zur Feststellung datenschutzkonformer Datenverarbeitung wird ein Verzeichnis von Verarbeitungstä-
tigkeiten geführt. Dieses ist regelmäßig (mindestens jährlich oder bei Veränderung) auf Aktualität und 
Vollständigkeit zu prüfen und zu ergänzen. Unter Verarbeitungstätigkeit ist die Gesamtheit an Verar-
beitungen zu verstehen, mit denen eine oder mehrere miteinander verbundene Zweckbestim-
mung(en) realisiert werden sollen. Eine Verarbeitungstätigkeit kann danach eine Vielzahl von Daten-
verarbeitungsdateien umfassen. 
Verantwortlich für die Erstellung des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten ist der jeweils durch 
den Vorstand bestellte Geschäftsführer. Dieser legt dem Vorstand das Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten zur Prüfung vor. 
Ergibt die Prüfung des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten, dass die Erhebung, Speicherung 
oder Nutzung personenbezogener Daten (Datenverarbeitung) unzulässig ist, ist das Verfahren daten-
schutzkonform umzustrukturieren. Ist auch dies nicht möglich, ist die Datenverarbeitung einzustellen 
und erhobene Daten unverzüglich zu löschen. 

§ 4 Kontakt mit dem Kreisjugendring Rhein-Neckar e.V. 

Die angegebenen Daten von Personen, die per Post, Telefon oder E-Mail 
Kontakt mit dem Kreisjugendring aufnehmen, werden zwecks Bearbeitung 
der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen gespeichert. 

§ 5 Weitergabe an Dritte 

Zur Verteilung der jährlichen Fördermittel des Landkreises übermittelt der 
Kreisjugendring Rhein-Neckar e.V. dem Kreisjugendamt Rhein-Neckar Daten 
über die durch die Verbände beantragten Veranstaltungen sowie die Kon-
taktdaten des Verbands und dessen Bankverbindung.  
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Zur Vermittlung von Referent*innen für Inhouse-Schulungen werden Kontaktdaten der Referent*in-
nen, die im Schulungsprogramm des Kreisjugendrings Rhein-Neckar anbieten, auf Anfrage an Mit-
gliedsverbände weitergegeben, oder die Kontaktdaten der anfragenden Verbände an die Referent*in-
nen. 
Zur Organisation von Erste-Hilfe-Schulungen werden die Kontaktdaten der angemeldeten Teilneh-
mer*innen an die kooperierenden Verbände oder Referent*innen weitergegeben. 
Grundsätzlich erfolgt die Weitergabe von Daten an Dritte unter Beachtung des Grundsatzes der Da-
tenminimierung, nur zur Erfüllung des jeweiligen Zwecks notwendige Daten werden weitergegeben. 
 
§ 6 Betroffenenrechte 

Personen, deren Daten der Kreisjugendring erhebt, haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu ver-
langen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf wei-
tere Informationen und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO. 

Personen, deren Daten der Kreisjugendring erhebt, haben entsprechend Art. 16 DSGVO das Recht, die 
Vervollständigung der sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen 
Daten zu verlangen. 

Personen, deren Daten der Kreisjugendring erhebt, haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das 
Recht zu verlangen, dass betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maß-
gabe des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen. 

Personen, deren Daten der Kreisjugendring erhebt, haben das Recht zu verlangen, dass die sie betref-
fenden Daten, die sie bereitgestellt haben nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren 
Übermittlung an andere Verantwortliche zu fordern. 

Personen, deren Daten der Kreisjugendring erhebt, haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine 
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. In Deutschland sind dies die jeweili-
gen Landes-Datenschutzbeauftragten. 

Widerrufsrecht 

Personen, deren Daten der Kreisjugendring erhebt, haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 
7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen 

Widerspruchsrecht 

Personen, deren Daten der Kreisjugendring erhebt, können der künftigen Verarbeitung der Sie betref-
fenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen.  

§ 7 Datenlöschung und Speicherung 

Personenbezogene Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck 
der Speicherung entfällt. Eine längere Speicherung kann dann erfolgen, 
wenn der Löschung eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist entgegensteht.  

 


